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Landratsamt Tübingen 
Wilhelm-Keil-Straße 50 
72072 Tübingen 
www.kreis-tuebingen.de 

Telefon 0 70 71 / 2 07 – 0 
Telefax 0 70 71 / 2 07 – 59 99 
info@kreis-tuebingen.de 

 

Haltestellen Stadtverkehr 
Linie 2 (Regierungspräsidium) 
Linien 5, 16 (Hegelstraße) 
10 Gehminuten vom Bahnhof 

Öffnungszeiten der Abteilung 
Mo. bis Mi.  7.30 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag    7.30 bis 12.00 Uhr 
                und 13.00 bis 17.30 Uhr 
Freitag              7.30 bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 

 

    VHK _____________________ 
     (wird von der Behörde ausgefüllt) 
 

Antrag auf Erteilung eines  
Ersatzführerscheines 

 

(1) Geburtsdatum 

  
Eingang BMA/LRA: 

(2) Familienname 

 
(3) Geburtsname 
   
(4) Vorname(n) 

   
(5) Geburtsort 

   
(6) Anschrift 

   
(7) E-Mail (freiwillig) 

      

(8) Telefon (freiwillig) 

      
 

Grund des Antrages: 

□ Diebstahl / Verlust □ Namensänderung  
□ Streichung Brille □ defekte Karte 
□ ____________________________ 
 

Personalausweis oder Reisepass und biometrisches Lichtbild (max. 1 Jahr alt) lege ich 

zusammen mit diesem Antrag vor. 

 

Tübingen, _____________      ___________________________ 

                 Unterschrift 

 

Erklärung bei Verlust / Diebstahl: 

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich meinen Führerschein nicht verpfändet habe, dass er von keiner 

Polizeidienststelle oder einem Gericht vorläufig eingezogen oder meine Fahrerlaubnis durch 

rechtskräftiges Urteil eines deutschen Gerichts entzogen wurde. Es ist mir bekannt, dass ich nur 

im Besitz eines (EU-)Führerscheines sein darf und verpflichte mich, im Falle des Auffindens des 

Führerscheines, denselben unverzüglich der Verwaltungsbehörde zurückzugeben. Unwahre 

Angaben ziehen die sofortige Sicherstellung des Führerscheines und eine strafrechtliche 

Verfolgung nach sich. 

 

Tübingen, _____________      ___________________________ 

                 Unterschrift 
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72072 Tübingen 
www.kreis-tuebingen.de 
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Haltestellen Stadtverkehr 
Linie 2 (Regierungspräsidium) 
Linien 5, 16 (Hegelstraße) 
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Mo. bis Mi.  7.30 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag    7.30 bis 12.00 Uhr 
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und nach Vereinbarung 

 

 

 

Ich möchte eine vorläufige Fahrberechtigung:  Ja □  Nein □ 

Die vorläufige Fahrberechtigung ist nur im Inland und maximal 3 Monate lang gültig. Sie kostet 

zusätzlich 9,00 €. Sie müssen die vorläufige Fahrberechtigung bei Erhalt des Kartenführerscheins 

wieder zurückgeben. 

 

Ich möchte eine Expressbestellung:   Ja □  Nein □ 

Bei einer Expressbestellung stellt die Bundesdruckerei Ihre Führerscheinkarte schneller her. In 

der Regel beträgt die Lieferzeit zu uns in die Behörde 2-3 Werktage. Sie kostet zusätzlich 15,50 

€. 

 

Wenn Sie oben keine Auswahl treffen, wird Ihr Kartenführerschein per Normalbestellung bestellt. 

Dies dauert ca. 3 Wochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte unterschreiben Sie innerhalb des obigen 

schwarzen Kastens. Diese Unterschrift wird auf Ihre 

Führerscheinkarte übertragen. Sollten Sie über den 

Kasten hinaus schreiben, wird dies abgeschnitten. 

 

 

Erst nach Antragstellung/Bearbeitung des Antrages auszufüllen: 

 

Vorl. Fahrberechtigung ist gültig bis   _____________________________ 

 

Vorl. Fahrberechtigung erhalten:   _____________________________ 

 

Führerschein erhalten:   _____________________________ 


